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Einbau einer Außenklimaanlage 
nicht verkehrsüblich
Mit der sommerlichen Überwärmung steigt auch der Wunsch vieler Mieter, 

ihre Mietobjekte nachträglich mit Klimageräten auszustatten. Der Anstieg der 

Verkaufszahlen bewirkt jedoch noch keine Verkehrsüblichkeit.   

 Von Karin Sammer

Die einen lehnen sie kategorisch ab, für 

die anderen ist sie unverzichtbar, Fak-

tum ist: Klimaanlagen für Wohnräume er-

freuen sich auch in unseren Breiten immer 

größerer Beliebtheit. Durch den erhöhten Le-

bensstandard sind die Erwartungen an den 

Komfort in Wohn- und vor allem Arbeitsräu-

men gestiegen. Die Möglichkeiten dabei rei-

chen von Standgeräten bis hin zu mehrteili-

gen Systemen.

Beim nachträglichen Einbau in Wohnun-

gen kommen oft sogenannte Splitgeräte zum 

Einsatz. Sie bestehen aus einem Außen- und 

einem Innenteil. Das Raumgerät, das die 

Kälte abgibt, kann dabei als Wand-, Decken- 

oder Truhengerät ausgeführt werden. Der 

Kondensator, der die Wärme abgibt, wird im 

Freien montiert. Daneben gibt es aber auch 

Kompaktklimageräte für den Wand- oder 

Fenstereinbau, die zwar platzsparender sind, 

aber aus anderen Gründen sehr umstritten 

sind.

Vor dem Einbau von Klimageräten mit ei-

nem Außenteil sind natürlich auch recht-

liche Rahmenbedingungen zu beachten. 

Je nach Standort und Größe gelten unter-

schiedliche baurechtliche Regelungen und es 

kann einer Genehmigung seitens der Baube-

hörde bedürfen. In Wien sind Anlagen dann 

bewilligungsfrei, wenn sie keine Auswirkun-

gen auf das Stadtbild haben und die Schalle-

mission den Nachbarn nicht beeinträchtigt. 

In der Praxis bedeutet das, dass das Außen-

gerät so montiert werden muss, dass es von 

der Straße aus nicht sichtbar ist und mindes-

tens vier Meter vom nächstgelegenen Woh-

nungsfenster des Nachbarn entfernt sein 

muss. Befindet sich das Haus zusätzlich in ei-

ner Schutzzone oder steht unter Denkmal-

schutz, bedarf die Installation auch einer Be-

willigung. 

Mit der Zustimmung seitens der Baube-

hörde ist es natürlich noch nicht getan. Im 

Wohnungseigentum bedürfen solche Außen-

geräte der Zustimmung der übrigen Mitei-

gentümer oder deren Ersetzung durch den 

Außerstreitrichter. Auch im Mietrecht sind 

solche Veränderungen anzeigepflichtig. Ob 

ein Vermieter den nachträglichen Einbau 

eines Außenklimageräts durch den Mieter 

dulden muss, damit hatte sich unlängst der 

OGH zu 5 Ob 245/18t in einer aktuellen Ent-

scheidung auseinanderzusetzen. 

Im gegenständlichen Fall stellte die Mieterin 

einen auf § 9 MRG gestützten Antrag auf Er-

setzung der Zustimmung der Vermieterin 

zur Errichtung und Installation eines Kli-

mageräts auf der Loggia ihrer Wohnung.

Voraussetzung für die Genehmigung ei-

ner solchen vom Mieter geplanten wesent-

lichen Veränderung ist unter anderem, dass 

diese Veränderung der Übung des Verkehrs 

entspricht und einem wichtigen Interesse 

des Hauptmieters dient (§ 9 Abs 1 Z 2 MRG). 

Die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass 

beide Voraussetzungen kumulativ vorhan-

den sind, trifft den Mieter. (Nur) bei den nach 

§ 9 Abs 2 Z 1 bis 5 MRG privilegierten Arbei-

ten wird das Vorliegen dieser Voraussetzun-

gen unwiderlegbar vermutet. Dass die Errich-

tung einer Außenklimaanlage nicht zu den 

im § 9 Abs 2 MRG taxativ aufgezählten privi-

legierten Veränderungen zählt, war im Revi-

sionsrekursverfahren nicht strittig.

Ob die Voraussetzungen für die Duldungs-

pflicht des Vermieters gemäß § 9 Abs 1 Z 2 

iVm Abs 2 MRG gegeben sind, hängt von den 

besonderen Umständen des Einzelfalls ab, 

die in ihrer Gesamtheit zu beurteilen sind; 

dabei ist dem Rechtsanwender ein gewisser 

Ermessensspielraum eingeräumt. Der OGH 

bestätigte in seiner Entscheidung die Auffas-

sung des Rekursgerichts, dass die von der An-

tragstellerin vorgenommene Installation ei-

ner Außenklimaanlage iSd § 9 Abs 1 Z 2 MRG 

nicht als verkehrsüblich anzusehen ist. 

Bei der Beurteilung der Verkehrsüblich-

keit ist auf objektive Umstände abzustellen. 

Diese objektiven Umstände sind vom da-

für behauptungs- und beweispflichtigen , 
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Mieter durch konkrete Tatsachen 

darzulegen, wenn sich die Verkehr-

süblichkeit nicht aus der allgemei-

nen Lebenserfahrung ergibt. Gegen-

stand der Prüfung einer Duldungs-

pflicht des Vermieters kann also im-

mer nur die im konkreten Einzelfall 

beabsichtigte Änderung in ihrer ge-

planten Ausgestaltung sein. Bei der 

Beurteilung der Verkehrsüblichkeit 

iSd § 9 Abs 1 Z 2 MRG kommt es also 

nicht auf die Verkehrsüblichkeit der 

vom Mieter mit seinem Verände-

rungsbegehren angestrebten Aus-

stattung des Mietgegenstands im 

Allgemeinen an, sondern darauf, ob 

die konkret beabsichtigte Änderung 

in ihrer geplanten Ausgestaltung als 

solche verkehrsüblich ist. 

Das Gericht kam zur Auffassung, 

dass im Anlassfall die Wohnung vor 

allem aufgrund ihrer Ausstattung 

mit Außenrollläden den normativen 

Vorgaben für die Vermeidung som-

merlicher Überwärmung entsprach. 

Objektive Umstände, aus denen sich 

ableiten ließe, dass ungeachtet des-

sen die Installation einer Außenkli-

maanlage der Übung des Verkehrs 

entspricht, hatte die Mieterin nicht 

dargelegt. Aus dem Begriff der Ver-

kehrsüblichkeit ergibt sich eindeutig, 

dass es dabei nicht auf die subjekti-

ven Interessen des Mieters ankommt. 

Bei der Beurteilung dieser Vorausset-

zung des § 9 Abs 1 Z 2 MRG können 

daher – anders als bei der des wich-

tigen Interesses – die mit ihrer Er-

krankung verbundenen besonderen 

persönlichen Bedürfnisse der Mie-

terin nicht Berücksichtigung finden. 

Die von der Mieterin behauptete, an-

geblich durch Verkaufszahlen zu be-

legende »Zunahme« derartiger Kli-

mageräte allein reiche für die An-

nahme der Verkehrsüblichkeit der 

im konkreten Einzelfall beabsichtig-

ten Änderung nicht aus. Auf eine sol-

che generalisierende Betrachtung ei-

ner vom konkreten Standort abstra-

hierten Baupraxis komme es gerade 

nicht an. 
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�§ 21 MRG/Unterversicherungsverzicht 
Völliger Unterversicherungsverzicht gem. § 21 Miet-
rechtsgesetz, wenn nach einem aktuellen SV Gutach-
ten, oder dem neuen m2 Nutzflächen-Rechner, die VS 
ermittelt wird. 

�Bis zu 10 Millionen Gebäude-Haftpflichtsumme 
möglich 
Wenn die Schadenssumme nicht ausreicht, haften die 
Gebäude eigentümer/Wohnungseigentümer mit ihrem 
Privatvermögen!

�Bis zu 26 Sublimite, die zusätzlich zur Gebäude-
summe zur Verfügung stehen 
Gerade bei Gasexplosionen oder Brandschäden erreicht 
die Schadens summe oft die Grenze der versicherten 
Gebäudesumme. Werden Sublimite innerhalb dieser 
Gebäudesumme versichert, ist schnell diese Grenze über-
schritten. Hier ist es dann wichtig, sämtliche Sublimite 
zusätzlich zu erhalten.

�Kanalrohrersatz bei Inliner bis zu 48 Meter inkl.  
unbekannte Schäden 
Bis 48 Meter Inliner-Ersatz bei Kanalgroßschäden inkl. 
unbekannter Vorschäden (unabhängig davon, ob die 
Kanalschäden in der Laufzeit unseres Vertrages oder 
vorher passierten). 

��Wohnraumhygiene/Schädlingsbekämpfung 
Desinfektionskosten nach Todesfall   
Kosten für Legionellenbeseitigung 
Kostenersatz nach Mietnomaden 
Entrümpelung bei Verlassenschaften ohne Erben 
Kosten zur Schädlingsbekämpfung
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